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1. Einleitung und Auftrag
Das national einheitliche Lehrvertragsformular deckt die Bedürfnisse zur Regelung von Praktikumsverhältnissen nicht ab. Daher hat die DBK im Auftrag des SBBK-Vorstands im Mai/Juni 2006 bei den Kantonen und Privatschulen eine Vernehmlassung für einen Praktikumsvertrag durchgeführt. Diese ergab kein eindeutiges Resultat, welche Lösung anzuwenden ist. Die Ursache liegt darin, dass Unklarheiten in Bezug auf die rechtlichen Grundlagen zu Verunsicherungen im Vollzug führen. Je nach dem, wie die rechtlichen Grundlagen auszulegen sind (Art. 15 BBV), hat dies Auswirkung auf die Gestaltung des Formulars.

Der SBBK-Vorstand beauftragte deshalb die DBK, die rechtlichen Erfordernisse und noch offenen Fragen in Bezug auf das BBG und das BBV sowie die gewünschte Praxis zu klären und im Sinne einer möglichst einheitlichen Handhabung durch die Kantone zu beschreiben. Das Vertragsformular soll konsequent auf die Praktika von mehr als sechs Monaten abgestimmt werden, wobei sich dieses so weit wie möglich und sinnvoll an das Lehrvertragsformular anlehnen soll.

Mit folgenden Personen aus den Kantonen wurde die vorliegende Lösung für die Handhabung des Praktikumsvertrags erarbeitet:

Sabrina Dotézac, Berufsbildungsamt Waadt
Peter Knutti, SDBB, Luzern (Leitung)
Regula Luginbühl, SDBB, Luzern

Hans-Jürg Schilling, Mittelschul- und Berufsbildungsamt Zürich

Daniela Strahm, Abteilung Berufsbildung Aargau

Jean-Daniel Zufferey, SBBK, Bern (Leitung)
2. Zwei Varianten zur Handhabung des Praktikumsvertrags
Es stehen zwei Varianten zur Handhabung des Praktikumsvertrags zur. So kann auch den unterschiedlichen Bedürfnis der Kantone Rechnung getragen werden. Die Kantone sind frei, die Variante 1 oder die Variante 2 oder beide Varianten zu verwenden.

2.1 Erläuterungen zu Variante 1
Die Variante 1 basiert grundsätzlich auf Art. 15 BBV (Praktika) und zeichnet sich grundlegend dadurch aus, dass der Kanton jedem Praktikumsbetrieb, der Praktika von mehr als sechs Monaten durchführt, eine Bildungsbewilligung erteilt, bevor die Praktikumsverträge zwischen dem Praktikumsbetrieb und den Lernenden genehmigt werden können. Die Schulen vermitteln dabei den Lernenden die Praktikumsplätze. Die Praktikumsverträge werden zwischen den Lernenden und dem Praktikumsbetrieb abgeschlossen. 

Variante 1 gewährleistet mit der Erteilung einer Bildungsbewilligung eine direkte Kontrolle des Praktikumsbetriebs durch den Kanton. Dies verlangt jedoch von Seiten der Kantone die Bereitstellung der notwendigen personellen Ressourcen.

2.2 Erläuterungen zu Variante 2
Die Variante 2 basiert grundsätzlich auf Art. 14 BBV (Lehrbetriebsverbund). Im Gegensatz zur Variante 1 erteilt der Kanton der Schule, welche hier als Leitorganisation figuriert, eine Bildungsbewilligung. Die Praktikumsverträge werden dabei zwischen der Leitorganisation (Schule) und der lernenden Person abgeschlossen. Zwischen Leitorganisation (Schule) und Praktikumsbetrieb regelt ein schriftlicher Vertrag die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten.

Da die Leitorganisation (Schule) auch das Praktikum nach aussen vertritt, bietet Variante 2 den Vorteil, dass die Kantone mit geringerem personellen Aufwand korrigierend direkt bei der Leitorganisation (Schule) einwirken können. Wenn die Schule die Funktion der Leitorganisation übernimmt, kommt ihr in Bezug auf die Praktikumsverträge, wie in Art. 15 BBV vorgesehen, eine höhere Verantwortung zu als bei Variante 1.

3. Erklärungen zum Vertragsformular 
Das vorliegende Vertragsformular lehnt sich stark an den Lehrvertrag an. Es ist für beide Varianten verwendbar, wobei bei Variante 2 auch der reguläre Lehrvertrag eingesetzt werden kann. Die in der Vernehmlassung zum Praktikumsvertrag vom Mai/Juni 2006 von den Kantonen mehrheitlich geforderten Anpassungen wurden berücksichtigt. 

4. Information 
Der Praktikumsvertrag sowie die ergänzenden Erklärungen sind in die Subdomäne des Lehrvertrags integriert: www.lv.dbk.ch
Alle an der Vernehmlassung vom Mai/Juni 2006 Teilnehmenden, insbesondere die Privatschulen, werden direkt informiert und erhalten den Bericht.

Über bbaktuell, Ausgabe 206 vom 27.11.07, wird über das neue Formular und die Integration in die Subdomäne des Lehrvertrags breit informiert.

5. Beschluss des SBBK-Vorstands vom 24.10.07
„Der Vorstand hat den neuen, schweizweit einheitlichen Praktikumsvertrag genehmigt und empfiehlt den Kantonen, künftig nur noch mit diesem Formular zu arbeiten. Der Praktikumsvertrag ist das Resultat einer breiten Vernehmlassung, welche 2006 durchgeführt wurde. Für die Handhabung des Vertrages gibt es grundsätzlich zwei Varianten, welche beide zulässig sind. Die Kantone (und die übrigen Vernehmlassungspartner) werden in den nächsten Wochen mit allen notwendigen Unterlagen bedient.“







[image: image2.jpg]Eine Fachkonferenz der EDK — Une conférence spécialisée de la CDIP — Una conferenza specializzata della CDPE

SBBK-Sekretariat - Zahringerstrasse 25 - Postfach 5975 - 3001 Bern - Fon 031 309 51 11 - Fax 031 309 51 10 - Mail sbbk-csfp@edk.ch





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]